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S Seit mehr als 25 Jahren 

vertreiben wir individuelle Lösungen rund um das Thema „Sitzen & Positio-
nieren“ mit dem Ziel, die Mobilität und die Lebensqualität von Menschen mit 
Behinderung zu verbessern.

Deine Spezialisten für Sitzen & Positionieren:

Unsere Hersteller:

N.N.
Außendienst Nord

André Gräf
Außendienst Süd/Ost

Guido Serwane
Vertriebsleitung

Mario Strecker
Außendienst West

Christoph Wallenwein
Außendienst Süd/West
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Für eine gute Sitzhaltung im Fahrzeugsitz ist es notwendig, Personen mit 
eingeschränkten Kräften zusätzlich zu stützen oder zu positionieren.

Das Gurtsystem SiPo besteht aus verschiedenen Stabilisierungsgurten und 
wird an der Rückenlehne des Autositzes befestigt.

Die mit dem SiPo-Gurtsystem positionierte Person erhält eine aufrechte 
und sichere Sitzposition für eine bequeme Haltung während der Fahrt.

Durch diese Positionierung können Verletzungen bei abrupten Bremsma-
növern oder bei Kurvenfahrten vermieden werden. 

Damit besonders aktive Personen den Gurt nicht ohne weiteres lösen kön-
nen, lässt sich das Gurtsystem nur durch gleichzeitigen Druck dreier Punkte 
an der Schnalle öffnen.

Sowohl Kinder als auch Erwachsene mit Funktionseinschränkungen be-
nötigen oft eine zusätzliche Unterstützung oder Positionierung, damit in 
Pkw’s und anderen Fahrzeugen eine stabile Sitzhaltung gewährleistet ist. 

Das Careva-System besteht aus Stabilisierungsgurten, die auf unterschied-
liche Weisen kombiniert werden können. Dadurch stellen sie eine ausge-
zeichnete Ergänzung zum normalen Sicherheitsgurt dar.

Guido Serwane
Vertriebsleitung
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Mobilität und Sicherheit … DAS CAREVA GURTSYSTEM  

Für eine gute Sitzhaltung im Fahrzeugsitz oder Rollstuhl ist es oftmals notwendig, Personen mit nur 
eingeschränkten Kräften zusätzlich zu stützen oder zu fixieren.

Das Gurtsystem Careva besteht aus einem Basisgurt, der an der Rückenlehne des Autositzes
oder der Rollstuhllehne befestigt wird, und aus verschiedenen Stabilisierungsgurten, die so mit 
dem Basisgurt kombiniert werden können, dass eine sichere Haltung ermöglicht wird.

Die mit dem Gurtsystem Careva positionierte Person erhält so eine aufrechte Sitzposition, wie sie 
für ein bequemes und sicheres Fahren notwendig ist.

Durch diese Fixierung können Verletzungen bei abrupten Bremsmanövern oder bei Kurvenfahrten 
vermieden werden. Damit besonders aktive Personen den Gurt nicht ohne Weiteres lösen können, 
lässt sich der Basisgurt nur von hinten öffnen.

ACHTUNG: Der fahrzeugeigene Sicherheitsgurt
muss immer mitverwendet werden!

Das Wichtigste auf einen Blick

• kann an Sitze montiert werden, bei denen Sitz- und Rückenfläche getrennt sind 

• sowohl für Vorder- als auch für Rücksitze geeignet 

• auch bei Sitzerhöhung verwendbar
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Sowohl Kinder als auch Erwachsene mit Funktionseinschränkungen benötigen oft eine zusätzliche 
Unterstützung oder Fixierung, damit in Pkw's und anderen Fahrzeugen eine stabile Sitzhaltung ge-
währleistet ist.

Das Careva-System besteht aus Stabilisierungsgurten. die auf unterschiedliche Weisen kombiniert 
werden können. Dadurch stellen sie eine ausgezeichnete Ergänzung zum normalen Sicherheits-
gurt dar.

ACHTUNG: Der Careva-Gurt muss immer zusammen mit dem
fahrzeugeigenen Sicherheitsgurt verwendet werden!

Der Careva-Gurt kann entsprechend dem individuellen Bedarf zusammengestellt werden und passt 
in alle Fahrzeuge, deren Sitze zwischen Sitzfläche und Rückenlehne eine Öffnung aufweisen.
Er lässt sich sehr gut in Kombination mit Sitzerhöhungen nutzen.

Der Gurt sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung, die Voraussetzung für eine optimale Funktion des 
normalen Dreipunktgurtes ist. Dadurch hat der Fahrer die Gewissheit. dass der Passagier sicher 
angeschnallt ist.

Für Taxi und Fahrdienste existieren Kombinationen, die einfach und schnell in unterschiedlichen 
Fahrzeugen angebracht und wieder entfernt werden können.

Wichtige Informationen

• Eine ABE ist hier nicht erforderlich, da es sich beim Careva-System um eine Sitzhilfe handelt, die 
auch außerhalb des Kfz verwendet werden kann.

• Das Gurtsystem ist vom Staatlichen Schwedischen Straßen- und Verkehrsforschungsinstitut VTI 
getestet. Die Tests zeigen, dass eine Person bei einer Vollbremsung von 90 km/h fest auf dem 
Sitz gehalten wird. Sie wurden mit Crashtest-Dummys in den drei Gewichtsklassen 22, 34 und 75 
kg ausgeführt.

Einfach sicher!
Sicher bequem!



BASISGURT

T-GURT

SCHULTERGURT
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CAREVA



Artikelbezeichnung Länge auf den 
gepolsterten Teil

Schrittband T·Gurt/
Kombisystem

Schultergurt
Länge

T-Gurt (S) 20 cm 50 cm

T-Gurt (M) 30 cm 65 cm

T-Gurt (L) 40 cm 80 cm

Schultergurt (S) 18 cm 60 cm

Schultergurt (M) 25 cm 75 cm

Schultergurt (L) 35 cm 75 cm
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BASISGURT
Der Basisgurt bildet die Grundlage für die übrigen Systemkomponenten. Die Basisgurte sind in mehreren Ausführun-
gen erhältlich, mit drei oder fünf Schlaufen und mit einem oder zwei Schlössern.
Für kleine Kinder (bis ungefähr 6-7 Jahre) gibt es zudem Basisgurte, die 10 cm breit sind und dadurch der schmaleren 
Schulterbreite angepasst sind.

SCHULTERGURT
Der Schultergurt wird zur Fixierung des Oberkörpers genutzt und verhindert. dass die Person in irgendeine Richtung 
fällt. Zur Befestigung des Schultergurts wird unbedingt ein
Sicherungsgurt mit PB-Schloss benötigt (verfügbar in 30 oder 40 cm Länge).
Bei Bedarf kann ein quer verlaufendes Stern umband angebracht werden, das ein Verrutschen des Schulterbands ver-
hindert.

T-GURT
Der T-Gurt hält das Becken an der Rückenlehne des Autositzes fest. wodurch ein Vorwärtsrutschen verhindert wird. 
Mit dem Gurt lassen sich auch sehr aktive Personen fixieren. Das Produkt ist in zwei Ausführungen und in drei Größen 
erhältlich: Variante 1 hat eine integrierte Gurtsicherung, die gedreht werden und in der Position geschlossen werden 
kann, die für den Benutzer am besten geeignet ist. Variante 2 wird seitlich geschlossen. Zur Befestigung der Variante 
2 wird unbedingt ein Sicherungsgurt mit PB-Schloss benötigt (verfügbar in 30 oder 40 cm Länge). Achtung! Der T-Gurt 
kann mit einer langen Gurtsicherung (CV10150) ausgerüstet werden, das auf der Rückseite des Autositzes geschlos-
sen wird, um zu verhindern, dass der Passagier den Gurt während der Fahrt selbst öffnet.

BRUSTGURT
Der Brustgurt wird zur Fixierung des Oberkörpers genutzt und verhindert. 
dass die Person nach vorn oder zur Seite fällt. Er wird in einem Tunnel des 
Basisgurts befestigt. damit er nicht vertikal verrutschen kann.

KIT
Das Kit besteht aus Basis-, Schulter-, T-Gurt 
sowie einem Befestigungsgurt. Es ist be-
reits vormontiert und leicht zu installieren. 
Es sind die Größen S, M und L verfügbar. 
Größe S für Personen mit Körpergröße bis 120 cm. Körpergewicht bis 25 kg geeignet.
Größe M für Personen mit Körpergröße 120 - 150 cm. Körpergewicht 25 - 40 kg ge-
eignet. Größe L für Personen mit Körpergröße ab 150 cm, Körpergewicht ab 40 kg 
geeignet.

Hilfsmittel-Nr. 18.99.99.0906

Gurtsystem-Komponenten
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Für eine gute Sitzhaltung im Fahrzeugsitz ist es notwendig, Personen mit eingeschränkten Kräften zusätzlich 
zu stützen oder zu positionieren.

Das Gurtsystem von SiPo besteht aus verschiedenen Stabilisierungsgurten und wird an der Rückenlehne 
des Autositzes befestigt. 

Die mit dem SiPo-Gurtsystem positionierte Person erhält eine aufrechte und sichere Sitzposition für eine 
bequeme Haltung während der Fahrt. Durch diese Positionierung können Verletzungen bei abrupten 
Bremsmanövern oder bei Kurvenfahrten vermieden werden.

Damit besonders aktive Personen den Gurt nicht ohne weiteres lösen können, lässt sich das Gurtsystem nur 
durch gleichzeitigen Druck dreier Punkte an der Schnalle öffnen.

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene mit Funktionseinschränkungen bietet SiPo eine stabile 
Sitzhaltung.

Das SiPo-System besteht aus gut gepolsterten Stabilisierungsgurten. Es stellt eine ausgezeichnete 
Ergänzung zum normalen Sicherheitsgurt dar.

Der SiPo-Gurt kann individuell angepasst werden und in allen Fahrzeugen genutzt werden, deren Sitze 
zwischen Sitzfläche und Rückenlehne eine Öffnung aufweisen. Er lässt sich sehr gut in Kombination mit 
Sitzerhöhungen nutzen.

Der Gurt sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung, als Voraussetzung für eine optimale Funktion des normalen 
Dreipunktgurtes. Der Fahrer hat die Gewissheit, dass der Passagier sicher sitzt.

Das SiPo System besteht aus einem Schultergurt und T-Beckengurt. Beides ist an einem Basisrückengurt 
befestigt.
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ACHTUNG: 

Der SiPo-Gurt muss 
immer zusammen mit 
dem fahrzeugeigenen 

Sicherheitsgurt verwendet 
werden!

Das Wichtigste auf einen Blick

• kann an allen Sitzen mit getrennter Sitz- 
und Rückenfläche montiert werden

• auch bei Sitzerhöhung oder in 
Flugzeugen verwendbar 

• sowohl für Vorder- als auch für Rück-
sitze geeignet

• der 3 Punkt Sicherheitsverschluß 
verhindert ein unbeabsichtigtes     
Öffnen

• einfache Montage ohne Werkzeug

• SiPo ist bereits vormontiert und leicht
 zu installieren.

Es sind die Größen 1 und 2 verfügbar. 

Größe 1 für Personen mit Körpergröße bis 
zu 130 cm und einem Körpergewicht bis 
zu 30 kg. 

Größe 2 ist für Personen mit Körpergröße 
ab 130 cm und einem Körpergewicht ab 
30 kg geeignet. 

Hilfsmittel-Nr. 18.99.99.0906

Wichtige Information

Eine ABE ist hier nicht erforderlich, 
da es sich beim SiPo-System um 

eine Sitzhilfe handelt, die auch 
außerhalb des Kraftfahrzeuges 
verwendet werden kann.

SICHER
POSITIONIERT



Dein Spezialist für Sitzen & Positionieren

§ 1 Allgemeines
1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Ver-
treter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. 
Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.
3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige 
Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.
§ 3 Lieferung und Lieferfristen
1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.
2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.
3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der 
Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche 
Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen 
und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.
§ 4 Höhere Gewalt
1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht 
abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der 
Störung und im Umfang.
2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen 
Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisten usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbe-
preise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits 
geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.
2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt 
sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.
5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugseintritt Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller 
als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlun-
gen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware zurückzunehmen.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
§ 6 Datenspeicherung und Datenschutz
Damit wir die Bestellung abwickeln können, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten des Käufers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. Selbstverständlich geben wir diese Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht für die Durchführung des Vertrages zwingend erforderlich ist. 
Zur Pflege der Kundenhistorie und Sicherstellung der Servicequalität werden diese Daten auch über die Zwecke der Vertragsabwicklung hinaus gespeichert. Der 
Käufer kann dieser Speicherung jederzeit widersprechen. Wir löschen dann die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und kontaktieren 
den Käufer nicht zu Werbezwecken. 
Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet gerne unser Datenschutzbeauftragter, den Sie per Post über unsere Geschäftsanschrift mit dem Zusatz „Der Daten-
schutzbeauftragte“ oder per Email an kundenservice@t-rv.de erreichen.
§ 7 Versand und Transportschäden
1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen 
Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.
2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung be-
scheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware 
schriftlich gemeldet und zugegangen sein.
§ 8 Gewährleistung und Haftung
1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt 
der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen er-
hoben werden.
2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung 
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.
5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
§ 9 Rücksendung
Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss angegeben werden, die entsprechende Rechnungs-
kopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift wird die Hinfracht 
in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist 
ausgeschlossen.
§ 10 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer 
darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon 
jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.
2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per 
eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung 
des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rheinstetten.
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am 
Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
§ 12 Urheberrechte
An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheber-
rechte vor. Dies gilt vor allem für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der 
Kunde oder Geschäftspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
§ 13 Salvatorische Klausel
Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.A
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